
 

 

Ab 1.1. 2004 will der Berliner Senat alle Zuschüsse für das Sozialticket der BVG (das ist ein ermäßig-
tes Ticket für Sozialhilfe-Bezieher) streichen. Das ermäßigte Arbeitslosenticket der BVG besteht noch 
bis 1.7.2004, gilt aber nur für Bezieher von Arbeitslosenhilfe. Wer Arbeitslosengeld bezieht, zahlt den 
vollen Preis. Ab 2004 aber gibt es nach dem „Hartz 4“-Gesetz keine Arbeitslosenhilfe mehr, sondern  
 
 
 
 

Ab 1.1.2004 will der Berliner Senat alle Zuschüsse für das Sozialticket der BVG (das ist ein ermäßigtes 
Ticket für Sozialhilfe-Bezieher) streichen. Das ermäßigte Arbeitslosenticket der Berliner 
Verkehrsbetriebe gibt es noch bis 1.7.2004. Anspruch haben nur Bezieher von Arbeitslosenhilfe im 
Tarifbereich AB. Wer Arbeitslosengeld bezieht oder den Tarifbereich BC nutzen muss, bezahlt de 
vollen Preis. Ab 2004 gibt es nach dem „Hartz-4“-Gesetz keine Arbeitslosenhilfe mehr, sondern nur das 
niedrigere „Arbeitslosengeld II“. Was wird dann mit dem Arbeitslosenticket? 
 

Wir fordern deshalb vom Senat ein verbilligtes Ticket für alle Erwerbslosen und Sozialhilfebezieher. 
Mobilität ist ein Grundrecht für alle Menschen - auch für Arbeitslose. Mobilität ist auch Voraussetzung 
für einen neuen Arbeitsplatz. Hohe Fahrpreise schränken die Mobilität ein - vor allem für Menschen,  
die ohnehin mit wenig Geld auskommen müssen. Das nehmen wir nicht hin! 

(Die Unterschriften werden dem Berliner Senat übergeben.) 
 

Name, Vorname Straße, Nr. PLZ Ort Unterschrift 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 
 
 

V.i.S.d.P. R. Lötzer. IG Metall Verwaltungsstelle Berlin, Alte Jakobstr. 149, 10969 Berlin, Tel. (030) 253 87 - 142, Fax (030) 253 87 - 200 
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